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Preußische Pfarrbesoldungsgesetze vom
25. Mai 1926

In Preußen wurde 1898 erstmals eine einheitliche Pfarrerbesoldung

gesetzlich festgelegt. Sie wurden den Regeln der Beamtenbesoldung

angeglichen. Damit wurden auch die staatlichen Zuschüsse zur

Besoldung sowohl protestantischer als auch katholischer Geistlicher

auf eine dauerhafte, gesetzliche Grundlage gestellt. Diese Zuschüsse

wurden in den folgenden Jahren weiter erhöht. Dies galt auch für die

Jahre 1920 bis 1928.

So wurden am 25. Mai 1926 zum einen das Gesetz zur Ergänzung des

Gesetzes über die Bereitstellung von Mitteln zur Aufbesserung des

Diensteinkommens der Pfarrer der evangelischen Landeskirchen vom

17. Dezember 1920 in der Fassung des Gesetzes vom 7. August 1922

sowie zum anderen das Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über die

Bereitstellung von Mitteln zur Aufbesserung des Diensteinkommens

der katholischen Pfarrer vom 17. Dezember 1920 in der Fassung des

Gesetzes vom 7. August 1922 erlassen.
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